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E000 EU- Recht allgemein

E1P

E3L E13206000

E3L E15201000

91/01 Fernmeldewesen

Norm

12010P/TXT Grundrechte Charta Art7;

12010P/TXT Grundrechte Charta Art8;

32002L0058 Datenschutz-RL Art13;

EURallg;

TKG 2003 §107 Abs2;

Rechtssatz

§ 107 Abs 2 TKG 2003 dient dem "Spamming-Verbot" in Umsetzung der Datenschutzrichtlinie für elektronische

Kommunikation 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 als Spezialvorschrift für den

Telekommunikationssektor insbesondere zum Schutze des Grundrechtes auf Achtung des Privat- und Familienlebens

(und damit des Rechtes auf Achtung der Kommunikation) sowie des Grundrechtes zum Schutze personenbezogener

Daten. Für den vorliegenden Zusammenhang ist der Schutzzweck der angesprochenen Grundrechte und Richtlinien im

Lichte der Erwägungsgründe und Gesetzesmaterialen klar ersichtlich: Es soll eine Verletzung der Privatsphäre durch

unerwünschte elektronische Zusendung zu Werbezwecken unterbunden werden. Unerbetene Werbenachrichten

können zum einen relativ leicht und preiswert versendet werden, und zum anderen eine Belastung und/oder einen

Kostenaufwand für den Empfänger bedeuten. Unerwünschte elektronische Post kann einen etwaigen knappen Daten-

Speicherplatz ungebührlich in Anspruch nehmen. Eine diesbezügliche Zusendung ist daher nur statthaft, sofern einem

Empfang zuvor zugestimmt wurde. Zur Erreichung dieses Schutzzweckes ist der BegriE "Direktwerbung" weit und

umfassend auszulegen. Es ist daher nicht ersichtlich, warum das direkte Bewerben einer politischen Gruppe im Wege

eines ohne vorherige Zustimmung des Empfängers zugeschickten E- Mail nicht die oben beschriebenen verpönten

Wirkungen zeitigen sollte.
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